
Hygienebestimmungen  

zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs der Hardtschule Durmersheim 

Auf der Basis der aktuellen Regelungen des Landes Baden‐Württemberg zum Wiedereinstig in den Schulbetrieb 

wurden in Abstimmung mit dem Schulträger folgende Festlegungen für die Hardtschule bzw. Realschule 

getroffen: 

 Die aktuellen häuslichen Quarantäneregelungen (z.B. bei Kontakt mit Erkrankten) gelten weiterhin und 

werden eingehalten. Nur Kinder ohne Krankheitssymptome besuchen die Schule. 

 Die Unterschreitung des Mindestabstandes von 1,5m zwischen Personen ist auf dem Schulgelände 

grundsätzlich untersagt. Die Schülerinnen und Schüler gehen nach Betreten des Schulgeländes 

unmittelbar in ihr Atelier und verlassen das Schulgelände nach Unterrichtsende unmittelbar. 

Ansammlungen von Menschen (z.B. vor dem Schulgebäude oder auf den Fluren bzw. Toiletten) sind zu 

vermeiden. Außerhalb der angeordneten Unterrichtszeiten ist der Aufenthalt im Schulgebäude nicht 

gestattet. 

 Insgesamt werden 8 Lerngruppen mit je 14 Schülerinnen und Schülern (maximal) gebildet. Jeder 

Lerngruppe wird ein Eingang, ein Lernraum, ein Pausenbereich und ein Toilettenbereich verbindlich 

zugewiesen. Diese Festlegungen sind einzuhalten. Jeder Lerngruppe werden außerdem separate Lern‐ 

und Pausenzeiten (Schulbeginn, große Pause, Schulende) zugewiesen, die ebenfalls zwingend 

einzuhalten sind. Ihr Kind wird von den Lernbegleitern per Threema über die Gruppeneinteilung, den 

zu nutzenden Eingang und den Lernraum informiert.  

 Der Unterricht erfolgt in zwei „Blocks“ zu jeweils 90 Minuten. Dazwischen liegt eine große Pause von 

20 Minuten. 

 Ein Pausenverkauf findet nicht statt. Mittagessen wird nicht angeboten. 

 Das Tragen einer Mund‐Nasenmaske wird im Rahmen der freiwilligen Selbstverpflichtung dringend 

empfohlen. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann in Absprache mit der Schulleitung davon 

abgesehen werden. Jede Schülerin und jeder Schüler muss über zwei desinfizierte Mund‐

Nasenmasken verfügen. Wer nicht über eigene Masken verfügt, erhält sie von der Schule. Zu Beginn 

der großen Pause wird die Mund‐Nasenmaske beim Verlassen des Gebäudes entfernt und die Hände 

werden desinfiziert. Die große Pause verbringen die Schülerinnen und Schüler ohne Maske. Beim 

Betreten des Gebäudes werden die Hände erneut desinfiziert und eine neue Mund‐Nasenmaske wird 

angelegt. Die Masken sind zu Hause täglich zu desinfizieren (siehe Anleitung). 

 Den Hygienehinweisschildern ist zwingend Folge zu leisten (Hände waschen, Hände desinfizieren, 

Distanzgebot, Niesen in die Armbeuge, nicht ins Gesicht fassen). Die Schülerinnen und Schüler werden 

von den Lernbegleitern vor Ort in die geltenden Hygienerichtlinien eingeführt. 

 Kontakte mit evtl. kontaminierten Flächen (Türgriffe, Lichtschalter) sind zu minimieren. Die Türen 

bleiben geöffnet, das Licht bleibt an. Stark genutzte Flächen (Türgriffe, Lichtschalter, Schülertische) 

werden nach Schulbetrieb durch den Gebäudereiniger professionell desinfiziert. 

 In allen Lernräumen stehen Seifenspender und Einmalhandtücher zur Verfügung. In den Toiletten und 

an den Eingängen stehen Spender mit Desinfektionsmittel bereit. Nach dem Aufsuchen der Toilette 

oder beim Betreten bzw. Verlassen des Schulgebäudes sind die Hände zu desinfizieren. 

Verstöße gegen die oben genannten Anordnungen können einen befristeten Ausschluss von der 

Präsenzregelung nach sich ziehen.  

Kenntnisnahme: 

 

________________ (Ort), ________________ (Datum) 

 

Unterschrift des Schülers / der Schülerin:        ____________________________________ 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: ____________________________________ 


